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Gefahrguttransporte — Transportgenehmigungen 

Der Bundesminister für Verkehr hat mit Schreiben vom 20. Ok-
tober 1988 — A 13/00.02.13/56 Vm 88 II — die Kleine Anfrage 
namens der Bundesregierung wie folgt beantwortet: 

1. Wann wird die Bundesregierung die Transportgenehmigungsrege-
lungen dahin gehend ändern, daß nur noch Genehmigungen für Ein-
zeltransporte analog der Regelungen für den Schwerverkehr erteilt 
werden, da bei den bestehenden Regelungen kaum Aussagen über 
den Umfang der Gefahrguttransporte und die transportierten Men-
gen gemacht werden können? 

Die Abschaffung der Dauererlaubnis (bis zu 3 Jahren zur Beförde-
rung von Listengütern nach § 7 GGVS) zugunsten der Einzel-
erlaubnis würde die Sicherheit der Gefahrguttransporte nicht ver-
bessern, sondern zu einer Ausweitung des Verwaltungsaufwands 
führen. -Deshalb ist die jetzige Regelung sinnvoll. 

2. Ist die Bundesregierung bereit, darauf hinzuwirken, daß die von den 
Gefahrguttransporten benutzten Straßen künftig meldepflichtig sein 
sollen, wenn nein, warum nicht? 

Nein. Die Meldung der von einem Gefahrguttransport benutzten 
Straßen verbessert nicht die Sicherheit des Transports und führt 
auch nicht zu zusätzlichen Maßnahmen der Hilfskräfte (Feuer-
wehr, Polizei). 
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3. Wie viele Genehmigungen wurden in den einzelnen Bundesländern 
nach 1980 auf Grundlage der GGVS für eine bef ristete und wie viele 
für eine unbefristete (mit höchstens drei Jahren) Laufzeit erteilt? 

Wegen der Kürze der Zeit war es nur sechs Ländern möglich, die 
gewünschten Angaben zusammenzustellen. 

Land Zeitraum 

Erlaubnis nach § 7 GGVS 

befristet 	 unbefristet 
(bis höchstens drei Jahre) 

Baden- 
Württemberg 1985 bis Juni 1987 236 

Berlin 1980 bis 1988  im Jahresdurchschnitt: 
10 

Hamburg 1980 bis September 1988 83 62 

Nordrhein- 1980 bis 1987 Einzelfahrten: zeitlich befristet bis 
Westfalen 50 zu drei Jahren: 

1981 

Saarland 1980 bis September 1988 14 72 

Schleswig- 1980 bis September 1988 bis zu einem Jahr: über ein Jahr bis zu 
Holstein 533 drei Jahren: 

32 


